


EGON LORENZ 

Immaterieller Schaden und "billige Entschädigung in Geld" 



Schriften zum Bürgerlichen Recht 

Band 65 



Immaterieller Schaden und 
"billige Entschädigung in Geld" 

Eine Untersuchung auf der Grundlage des § 847 BGB 

Von 

Dr. Egon Lorenz 
o. Professor an der Universitlt Mannhelm 

DUNCKER & HUMBLOT / BERLIN 



Alle Rechte vorbehalten 
10 1981 Duncker & Humblot, BerUn 41 

Gedruckt 1981 bei Buchdruckerei Bruno Luck, BerUn 65 
Printed in Germany 

ISBN 3 428 04913 6 



Franz Gamillscheg 
in dankbarer Verbundenheit 





Vorwort 

Die folgende Abhandlung gilt nicht der jahrelang von vielen aufwen-
dig diskutierten Frage, unter welchen Voraussetzungen der immateriel-
le Schaden zu ersetzen ist. Untersucht werden vielmehr die erst nach 
der Haftungsbegründung auftretenden Fragen, was in den sogenann-
ten Schmerzensgeldfällen mit dem immateriellen Schaden gemeint ist 
und welche Geldentschädigung ihm entspricht. 

Wer nach Antworten sucht, stößt dabei auf drei ziemlich feste Grund-
auffassungen: Zu ihnen gehört zunächst die Annahme, daß der ent-
schädigungspflichtige immaterielle Schaden auch und sogar haupt-
sächlich in dem Gefühlsschaden bestehe, obwohl sich daraus die zwei-
felhaftesten Konsequenzen ergeben können. Zu ihnen gehört ferner die 
bei diesem Ansatz beinahe zwangsläufige Folgerung, daß die Geldent-
schädigung neben einer unklar modifizierten Ausgleichsfunktion auch 
eine Genugtuungsfunktion haben müsse, obwohl damit ein erster, al-
lerdings noch unverdächtiger Schritt zur Repönalisierung des Schadens-
ersatzrechts unternommen wird. Zu ihnen gehört schließlich der ständig 
betonte Grundsatz, daß die Entschädigung durch alle (alle wesentlichen 
usw.) Umstände des Einzelfalles bestimmt werde, obwohl die Fälle des 
§ 847 BGB seit Jahrzehnten zu Massenfällen geworden sind und zu 
einem typisierten Bemessungstatbestand drängen. 

Die Auseinandersetzung mit der vorgefundenen Konzeption hat eine 
in wesentlichen Punkten abweichende Gegenkonzeption hervorge-
bracht. Sie enthält den Versuch, die Struktur, die Funktion und die 
durch sie bestimmte Leistungsfähigkeit des privatrechtlichen Delikts-
rechts streng einzuhalten und die Rechtsanwendung ohne Gerechtig-
keitsverlust spürbar zu vereinfachen. Sie kann damit vielleicht auch 
belegen, daß alle Bemühungen, die auf eine notwendige Beschleuni-
gung der Schadensersatzprozesse zielen, zunächst im materiellen Recht 
ansetzen müssen. 

Die schon vor mehreren Jahren begonnene, immer wieder für länge-
re Zeit unterbrochene Arbeit ist durch viele Gesprächspartner gefördert 
worden. Ihnen allen danke ich nochmals. Zu danken habe ich ferner 
dem Inhaber des Verlags, Professor Dr. J. Broermann, der wiederum 
eine meiner Arbeiten bereitwillig in das Verlagsprogramm übernom-
men hat. 

Egon LOTenz 
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§ 1: Einleitung 

Nach § 253 BGB kann ein Geschädigter "wegen eines Schadens, der 
nicht Vermögensschaden ist", nur ausnahmsweise, nämlich "nur in den 
durch das Gesetz bestimmten Fällen" eine Geldentschädigung verlan-
gen. Von den gesetzlichen Bestimmungen dieser Art! ist § 847 BGB 
der wichtigste. Er soll deshalb auch im Mittelpunkt dieser Unter-
suchung stehen. Er hat in der neuesten Zivilrechtsgeschichte unter ver-
schiedenen Aspekten große Aufmerksamkeit erlangt; die größte im Zu-
sammenhang mit der Frage nach dem zivilrechtlichen Schutz des soge-
nannten "allgemeinen Persönlichkeitsrechts" . Die Diskussion uni diese 
Frage ist in der letzten Zeit etwas abgeflaut2• Sie soll hier auch nicht 
erneut aufgenommen werden. Die Untersuchung gilt vielmehr den 
Fragen, die erst nach der Haftungsbegründung, also erst dann auf-
tauchen, wenn dem Grunde nach feststeht, daß ein Schädiger einem 
Geschädigten auch zum Ersatz des immateriellen Schadens verpflichtet 
ist. Die folgende, nur skizzenhafte Beschreibung der Entschädigungs-
fälle des § 847 BGB bildet also nur den Ausgangspunkt für die weite-
ren überlegungen. 

A. Die Entschädigungsfälle des § 847 BGB 

I. Die Wortlautfälle 

In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts bestand kein sehr ernst zu 
nehmender Streit darüber, daß eine Geldentschädigung nach § 847 BGB 
nur in den Fällen zu gewähren ist, die im Wortlaut des Gesetzes aus-

! Weitere gesetzliche Bestimmungen dieser Art enthalten: § 1300 BGB, 
§ 53 Abs. 3 LuftverkehrsG, § 97 Abs. 2 UrhG sowie § 35 Abs. 1 KartellG und 
§ 7 EntschädigungsG v. 1971 (BGBl. I 157), der allerdings eine leicht zu be-
stimmende, weil pauschalierte Entschädigung vorsieht. Wiese, Immateriel-
ler Schaden, 9 f., erwähnt ferner § 40 Abs.3 SeemannsG, wonach der See-
mann bei notbedingten Kürzungen der Speiserolle durch den Kapitän eine 
den Abweichungen entsprechende Vergütung verlangen kann, die nicht nur 
den ersparten Aufwendungen entsprechen soll. 

2 Es sind allerdings in den vergangenen Jahren zwei Monographien er-
schienen, nämlich die Habilitationsschrift von Schwerdtner, Das Persönlich-
keitsrecht in der deutschen Zivilrechtsordnung, 1977, und die als Buch ver-
öffentlichte Dissertation von Ehlers, Der Geldersatz für immaterielle Schä-
den bei deliktischer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, 1977, 
mit besonders gründlicher Dokumentation der Rechtsprechung und des 
Schrifttums. 
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drücklich genannt werden3• Es sind zunächst die Fälle, in denen der 
Schädiger dem Geschädigten durch ein Verhalten, das nach den Vor-
schriften des BGB über die unerlaubten Handlungen haftungsbegrün-
dend ist, eine Körper- oder Gesundheitsverletzung beigebracht oder die 
Freiheit entzogen hat. Hinzu kommen die Fälle des Abs. 2, die - kurz 
gesagt - die Verletzung des geschlechtlichen Selbstbestimmungsrechts 
der Frau betreffen. Die im einzelnen sehr unterschiedlichen "Wortlaut-
fälle" lassen sich leicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Es geht 
bei der Verletzung dieser Lebensgüter um Verletzungen besonderer 
Persönlichkeitsrechte4 des Geschädigten. Die in diesem Sinne verstan-
dene ratio des § 847 BGB indiziert eine analoge Anwendung der Vor-
schrift auf andere Persönlichkeitsrechtsverletzungen und verdeutlicht 
zugleich die Funktion des § 253 BGB als Analogieverbot. Für dieses 
Analogieverbot gab es auch verständliche Gründe. Einer von ihnen 
liegt in der Unsicherheit des Gesetzgebers: er konnte den entschädi-
gungspflichtigen immateriellen Schaden in § 847 BGB nur negativ um-
schreiben, nämlich als "Schaden, der nicht Vermögensschaden ist". Und 
zur Höhe der Entschädigung konnte er nur sagen, daß sie "billig" sein 
soll. Die gleiche Unsicherheit beherrschte ihn bei der Formulierung des 
§ 1300 BGB, der zweiten BGB-Vorschrift über die Geldentschädigung 
wegen immaterieller Schäden. Sein im übrigen erkennbares Bestreben 
nach genauer Tatbestandsbeschreibung ließ es deshalb nicht zu, den 
immateriellen Schaden in allen Fällen einer Verletzung der persön-
lichen Integrität durch eine "billige Entschädigung in Geld" zu sanktio-
nieren; denn dadurch hätte er der Rechtsprechung und Rechtswissen-
schaft auch die Abgrenzung der Entschädigungsfälle in die Hand geben 
müssen, und dazu war er nicht bereit. 

ß. Die Fälle der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

1. Der Meinungsstand 

Die Gerichte haben sich nach einem halben Jahrhundert aber doch die 
Freiheit genommen, die ihnen das BGB nicht gewähren sollte. Den 
entscheidenden Vorstoß enthält das berühmt gewordene "Herrenreiter-
Urteil" des BGH5. Es markiert den Anfang einer zunächst vorsichtig 
und gegen einen starken Widerstand im rechtswissenschaftlichen 

3 Es gab jedoch von Anfang an kritische Stimmen im Schrifttum, die eine 
Ausdehnung der Fälle einer Geldentschädigung für immaterielle Schäden 
forderten. Vgl. dazu die umfassenden Nachweise bei Wiese, Immaterieller 
Schaden, 12 Fußn. 30. 

" Vgl. dazu aber Mot. H, 728, wo ausgeführt wird, daß "mit Grund be-
zweifelt werden kann, ob diese höheren Güter (Körper, Gesundheit, Freiheit) 
als Rechte bezeichnet werden können". 

11 BGHZ 26, 349 ff. 
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Schrifttum8 betriebenen Entwicklung, die bald wegen der unbeirrbaren 
Haltung des BGH nur noch von wenigen angegriffen7 und verein-
zelt sogar als eine der großen Leistungen in der modernen Zivilrechts-
geschichte gefeiert worden ist8• Als Ergebnis dieser Entwicklung sind 
zwei überwiegend anerkannte Grundsätze zu nennen: 

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird in der Form der bereits 
durch die Rechtsordnung konkretisierten oder noch zu konkretisieren-
den besonderen Persönlichkeitsrechte als ein "sonstiges Recht" i. S. des 
§ 823 Abs. 1 BGB anerkannt9• 

Der Geschädigte kann wegen des durch die Verletzung seines allge-
meinen Persönlichkeitsrechts entstandenen immateriellen Schadens 
eine Geldentschädigung verlangen 10. 

Stärker umstritten sind die Voraussetzungen des Anspruchs. Nach 
der Rechtsprechung des BGH gelten diese im Schrifttum teilweise ab-
gelehnten Grundsätze: 

Der Anspruch ist nur begründet, wenn eine "erhebliche" Beeinträch-
tigung des Geschädigten oder "schweres" Verschulden des Schädigers 
gegeben sind11• Einige Entscheidungen deuten sogar darauf hin, daß die 
beiden qualifizierten Voraussetzungen kumulativ vorliegen müssenl2• 

8 Zu der anfänglichen Kritik aus zivilrechtlicher Sicht vgl. die Übersicht 
bei Wiese, Immaterieller Schaden, 44 mit Nachw. in Fußn.147. Vgl. ferner 
die Zusammenstellung aller Einwände bei Ehlers, Geldersatz, 22. 

7 Neueste umfassende Übersicht über den Meinungsstand bei Schwerdtner, 
Persönlichkeitsrecht, 249 mit Nachw. in Fußn. 1 (Rechtsprechung) und Fußn.2 
(Schrifttum), und bei Ehlers, Geldersatz, 1. 

8 Vgl. Maunz I Dürig I Herzog I Scholz (Dürig), Art. 1 GG Bem. 38: "frag-
los der kühnste und gelungenste Wurf des Privatrechts". Vgl. auch Wiese, 
FS für Duden, 719. 

9 Vgl. z. B. Hubmann, Persönlichkeitsrecht, 2. Auti., 349; Wiese, zuletzt FS 
für Duden, 719 ff., 723 ff. unter 111., Schwerdtner, JuS 1978, 292, unter 3., 
v. Gamm, NJW 1979, 513, jeweils mit weiteren Nachweisen. Ebenso auch 
Neufassung des § 823 Abs.1 BGB im Referentenentwurf 1967. Dagegen 
Bußmann, Gutachten, 15, anders aber 63; Giesen, NJW 1971, 801; Medicus, 
Bürgerliches Recht, § 24 11. 2. d, Rdz.615; ihm folgend Ehlers, Geldersatz, 4 f. 

10 H. M., zu den Nachweisen s. oben Fußn. 7. Dagegen aber immer noch: 
Giesen und Medicus, wie vorige Fußn.; Larenz, SchuldR 11, § 72 111. a; 
MünchKomm - Grunsky § 253 BGB Rdz.6; MünchKomm - Schwerdtner, 
§ 12 BGB Rdz. 250 f.; Palandt I Heinrichs, § 253 BGB Anm.1. Kritisch zu der 
Rechtsentwicklung auch Roellecke, VVdStRL 34 (1975) 7 ff. 

11 So zuerst in BGHZ 35, 363 ff., 369. Dagegen die überwiegende Ansicht 
im Schrifttum vgl. etwa Stoll, Gutachten 144: Persönlichkeitsschutz wird zu 
stark eingeengt; er fordert aber in den Fällen, in denen es nicht um Kör-
per- und Gesundheitsverletzungen geht, "schwere nachhaltige Schäden"; fer-
ner Lieberwirth, Schmerzensgeld, 47; Wiese, Immaterieller Schaden, 49, mit 
weiteren Nachweisen; Schlechtriem, DRiZ 1975, 69; Köndgen, Haftptiicht-
funktionen, 71; Schwerdtner, Persönlichkeits recht, 293; ders., JuS 1978, 297; 
Deutsch, Haftungsrecht I, 469 ("Kuriosum"), der allenfalls Alternativität 
der Voraussetzungen anerkennen will; Ehlers, Geldersatz, 256 ff. unter 3. und 
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